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IV. Uri, Schwyz und Nidwalden in Bellinzona

Unter der Führung der Landammänner Andreas von Beroldingen und
Walter In der Gassen, unterstützt durch den sprach- und schriftgewandten
Altdorfer Pfarrherrn Anselm Graf, setzten sich die Urner Ende des 15.

Jahrh. mit aller Kraft und Zielstrebigkeit für die Rückgewinnung der
1422 verlorenen Grafschaft Bellinzona ein. Im Herbst 1499 konnte Ludwig
XII., König von Frankreich, seine Ansprüche auf das Herzogtum Mailand,
das bereits unter seinem Vorgänger, Karl VIIL, vorübergehend in den
Händen der Franzosen war, durchsetzen. Damit fiel auch Bellinzona
Frankreich zu. Uris erneute Bemühungen um Bellinzona endigten mit
einem Misserfolg, indem es am 24. Oktober 1499 gegenüber Ludwig XII.
einen Verzicht auf Bellinzona unterzeichnen musste. Anfangs Februar
1500 gelang es jedoch Herzog Ludovico Sforza von Mailand (il Moro
genannt), das Herzogtum zurückzuerobern. Die mailandfreundliche Stadt
Bellinzona hatte sich bereits am 23. Januar 1500 erhoben. Sie nahmen die
Schlösser Castello Grande und Castello Piccolo in Besitz und brachen
schliesslich den letzten französischen Widerstand auf dem Sassocorbaro
und la Murata. Bellinzona nahm das Gesetz des Handelns selbst in die
Hand. Die Bellinzonesen befanden sich in einer äusserst schwierigen Lage.
Einerseits mussten sie damit rechnen, das Glück könnte sich bei den
kriegerischen Auseinandersetzungen wiederum zugunsten der Franzosen wenden;

eine erneute französische Besetzung war ihnen vor allem zuwider.
Andererseits war ihnen bekannt, dass sich die Urner an die Verzichterklärung

gegenüber Ludwig XII. nicht mehr gebunden fühlten und ihre
Ansprüche sogar bei Moro Verständnis fanden. Bellinzona war sich auch
bewusst, dass die Urner vom Norden her im Anmarsch waren. Auch von
Süden strömten starke Kontingente eidgenössischer Söldner Richtung
Bellinzona zurück. In dieser heiklen Situation wandten sich die Bellinzonesen
an die Eidgenossen in der Hoffnung, sie würden als gleichberechtigte
Verbündete aufgenommen. In diesem Sinne lag an der Tagsatzung vom 7.

April 1500 in Zürich das Gesuch der Stadt Bellinzona um Aufnahme in die
Eidgenossenschaft vor. Wir zitieren aus dem Abschied folgende Stelle:
(Wir bitten) «sy by uns Eydgenossen gemeinlich zu behalten» und — mit
einem fatalistischen Unterton — «wo das nit sin mög, so wellen sy der
von Ury und wer das mit inen haben wil, sin...» 38). Dieses Gesuch
erreichte die Tagsatzung vor dem 10. April, also bevor Moro durch den
Urner Turmann um den Judaslohn von 200 Gulden an die Franzosen
verraten wurde. Die Ereignisse überstürzten sich. Schon am 14. April 1500

hatte Andreas von Beroldingen sein lang erstrebtes Ziel erreicht. Er
konnte an diesem, «seinem» grossen Tage, der in die Geschichte einging,
die Urkunde der «freiwilligen» Uebergabe der Stadt Bellinzona an Uri,
Schwyz und Nidwalden mitunterzeichnen. Bald hierauf orientierte der

3») E.A. III 2, S. 24
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Bote von Uri, Walter In der Gassen, die Tagsatzung zu Luzern vom 24.

April, dass sie (die Urner) Stadt und Schlösser von Bellinzona zu Handen
der Eidgenossen bzw. der Orte, die darauf Anspruch machen, eingenommen

hätten. Falls die Eidgenossen nicht zu Uri (Schwyz und Nidwal-
den sind nicht erwähnt) stehen wollen, so sei es (Uri) willens, Stadt und
Schlösser für sich zu behalten 40). König Ludwig XII. reagierte erbittert
auf die Annektierung Bellinzonas und fand auch bei den Miteidgenossen
Gehör. Die drei Länder — und Uri ganz besonders — hielten jedoch
hartnäckig und mit Erfolg am Besitze fest. Bei dem militärischen Engagement
Frankreichs in der Lombardei konnte sich Ludwig XII. einen offenen
Konflikt mit den drei Waldstätten nicht leisten. Dank der Vermittlung von
Kardinal Schiner und Ulrich Freiherr von Hohensax einerseits und durch
das Eingreifen Kaiser Maximilians I. anderseits kam am 10./11. April
1503 der Friede von Arona, der vom König am 24. Mai zu Lyon bestätigt
wurde, zustande41). Darin verzichtete Frankreich auf «Stadt, Schloss
und Grafschaft Bellinzona sowie Isone und Medeglia» zugunsten der
«dryen länder». Gemäss Friedensurkunde vom 11. April waren
eingeschlossen: «alle andern herlichkeiten, fryheiten, ehaften, rechten und zu-
gehörden, so von alterhar darin und darzu gedienet habend ...» 41).

">) E.A. III 2, s. 32
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